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Kommentar zur Jahresrechnung 
von Daniel Ambord, Leiter Zentrale Dienste und Mitglied der Geschäftsleitung 
 
Die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi legt Wert auf eine transparente und umfassende Berichterstattung. Darum 
wurde die vorliegende Jahresrechnung einer ordentlichen Revision unterzogen, obwohl gesetzlich eine einge-
schränkte Revision möglich gewesen wäre. 

Das Organisationskapital (= Freie Mittel) beträgt per 31.12.2020 CHF 29'808'978 (VJ: 29'321'567). Nur auf-
grund von Einzelereignissen konnte das Organisationskapital erhöht werden. Insbesondere hat COVID-19 den 
Abschluss sowohl auf der Ertrags- als auch Aufwandseite massgeblich beeinflusst. Dank guter Nachlassspen-
den konnten wir in diesem schwierigen Umfeld das Betriebliche Ergebnis von CHF -2'255'167 im Vergleich 
zum Vorjahr (CHF -5'002'461) verbessern. Stiftungsrat und Geschäftsleitung werden die geplante Reduktion 
des Organisationskapitals nun verlangsamen und beabsichtigen ab dem Geschäftsjahr 2023 wieder ausgegli-
chene Betriebsergebnisse zu realisieren. 

Der Betriebsertrag beträgt CHF 17'401'194. Davon entfallen CHF 11'081'264 auf freie, CHF 3'240'752 auf 
zweckgebundene Zuwendungen, das sind CHF 1'552'047 mehr Zuwendungen als im Vorjahr. Die Nachlass-
spenden sind um CHF 2'647'350 gestiegen. Die weiteren Zuwendungen (Spenden, Freundeskreis, Paten-
schaften) fielen um gesamthaft CHF 1'095'304, aufgrund COVID-19 einerseits, aber auch z.B. aufgrund von 
Einzelereignissen im Vorjahr. Die Beiträge der öffentlichen Hand sind trotz Einsparungen auf Bundesebene 
für Projekte der Entwicklungszusammenarbeit zwar stabil, aufgrund unserer von COVID-19 eingeschränkten 
Aktivitäten haben wir pauschal 340'000 CHF für vertragliche Rückerstattungen zurückgestellt.  

Der Betriebsaufwand beträgt CHF 19'656'361 und ist somit um CHF 1'807'694 tiefer als im Vorjahr ausgefal-
len. Einerseits wurden aufgrund COVID-19 weniger Aktivitäten durchgeführt, speziell in der Schweiz, anderer-
seits haben wir aufgrund der zunehmenden Unsicherheit Einsparungen vorgenommen. 

Das Finanzergebnis beträgt CHF 672'243, dies entspricht einer Verminderung von CHF 1'493'444 gegenüber 
dem Vorjahr. Die Performance lag per 31.12.2020 mit 3.88% etwas besser als der Durchschnitt der Schweizer 
Pensionskassen (3.32%). Die langfristige Betrachtung gibt der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi jedoch recht, die 
mittelfristig nicht benötigten freien Mittel – u.a. für die gesamtheitlich in Angriff zu nehmende Dorferneuerung 
– breit diversifiziert anzulegen. 

Im Ausserordentlichen Ergebnis sind die finanziellen Effekte resultierend aus dem Einsprache Entscheid 
der ESTV realisiert (Verfügung datiert vom 30. Juli 2020). Im Vorjahr waren mögliche finanzielle Effekte als 
Eventualforderung ausgewiesen. 

Das Fondsergebnis weist Netto-Entnahmen von CHF 206'568 aus dem Fonds Dorferneuerung, CHF 735'600 
aus dem Fond zweckgebundener Spenden, CHF 30'000 aus dem Fonds DEZA Süd und CHF 10'000 aus dem 
Fonds DEZA Ost, aus.  

Das Jahresergebnis (vor Veränderung des Organisationskapitals) beträgt für das Jahr 2020 CHF 487'411. 
Für die Dorferneuerungsreserven wurden im Jahr 2020 keine Entnahmen aus dem freien Kapital getätigt. 

 

Programm- und Administrativaufwand 
Der administrative Aufwand ist mit 28% der Gesamtkosten (Vorjahr: 28%) noch über dem langfristigen Zielwert 
von 25%.  

Der reine Administrativaufwand (Direktion, Personal, Qualitätsmanagement, Finanzen) ist mit 7% gleich 
hoch wie im Vorjahr. Der Aufwand für Mittelbeschaffung ist gegenüber Vorjahr ebenfalls unverändert. Die 
Programmkosten sind ebenfalls konstant.  

Für weitere Ausführungen verweisen wir auf den offiziellen Jahresbericht der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi 
auf unserer Website (www.pestalozzi.ch). Für weitere Fragen zur Jahresrechnung können Sie sich an Daniel 
Ambord, Leiter Zentrale Dienste und Mitglied der Geschäftsleitung, wenden (d.ambord@pestalozzi.ch). 
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Betriebsrechnung 
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Geldflussrechnung 
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Rechnung über die Veränderung des Kapitals 
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Anhang zur Jahresrechnung 
 
Richtlinien zur Rechnungslegung 
 

1. Grundlagen der Rechnungslegung 
 

Die Stiftung erstellt die Jahresrechnung in Schweizer Franken, wobei die Rechnungslegung nach Swiss GAAP 
FER 21, den Bestimmungen über die kaufmännische Buchführung des Schweizerischen Obligationenrechts, 
den Vorschriften der ZEWO sowie den Bestimmungen der Statuten erfolgt. Es wird das gesamte Swiss GAAP 
FER-Regelwerk angewendet. 

Sie besteht aus Bilanz, Betriebsrechnung, Geldflussrechnung, Rechnung über die Veränderung des Kapitals, 
Anhang und Leistungsbericht. Der Anhang gibt detaillierte Angaben zu wesentlichen Positionen in der Bilanz 
und Betriebsrechnung wieder. Im Leistungsbericht werden Zweck der Organisation, leitende Organe und ihre 
Amtszeit, die für die Geschäftsführung verantwortlichen Personen, Verbindungen mit nahestehenden Organi-
sationen sowie die erbrachten Leistungen und die Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel beschrie-
ben. 

Die Buchführung stellt sicher, dass sämtliche Aufwendungen der Geschäftsstellen (Repräsentanzen und Län-
derbüros), welche Teil der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi sind, in der Jahresrechnung erfasst und kostenarten-
gerecht ausgewiesen sind. Eine detailliertere Konsolidierungsmethode nach Swiss GAAP FER 30 würde zu 
keinen wesentlichen Abweichungen und höherer Aussagekraft führen.  

 

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 
 
Aktiven und Fremdkapital werden in der Regel einzeln bewertet, sofern sie wesentlich sind und aufgrund ihrer 
Gleichartigkeit für die Bewertung nicht üblicherweise zu einer Gruppe zusammengefasst werden. 

 
2.1. Flüssige Mittel 
Als Flüssige Mittel gelten die Schweizer Franken- und Fremdwährungsbestände der Kassen und die kurzfris-
tigen Post- und Bankguthaben. Die Schweizer Franken-Beträge werden zum Nominalwert bewertet. Die 
Fremdwährungsumrechnung erfolgt zum Kurs am Bilanzstichtag gemäss Eidgenössischer Steuerverwaltung 
respektive gemäss Referenzkurs der relevanten Geschäftsbank bei von der Steuerverwaltung nicht gelisteten 
Landeswährungen. 

 
2.2. Wertschriften 
Als Wertschriften gelten die Schweizer Franken- und Fremdwährungsbestände in Form von Fest- und Call-
geldern, Obligationen, Aktien und Fondsanteilen, wenn sie dem Zweck der Liquiditätshaltung dienen. Fristig-
keiten mit Laufzeiten sowie Anlagehorizonte über 12 Monate werden bei den Finanzanlagen ausgewiesen. 

 Festgelder Bewertung zum Nominalwert 
 Callgelder Bewertung zum Nominalwert 
 Obligationen Bewertung zum Kurs per Bilanzstichtag 
 Aktien Bewertung zum Kurs per Bilanzstichtag 
 Fondsanlagen Bewertung zum Kurs per Bilanzstichtag 

Die Fremdwährungsumrechnung erfolgt zum Kurs am Bilanzstichtag. 

 
2.3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
Als Forderungen aus Lieferungen und Leistungen werden die in Rechnung gestellten Leistungen der Stiftung 
ausgewiesen. Die Forderungen in Schweizer Franken werden zum Nominalwert bewertet. Die Fremdwäh-
rungsumrechnung erfolgt zum Kurs am Bilanzstichtag. Für Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wer-
den Einzelwertberichtigungen zur Abdeckung eines konkreten Ausfallrisikos sowie pauschale Wertberichti-
gungen zur Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos vorgenommen Die Berechnung der pauschalen 
Wertberichtigung basiert auf der Altersstruktur der Debitoren wie folgt: 
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 Verfall < 90 Tage 0 % Wertberichtigung 
 Verfall 91 - 120 Tage 25 % Wertberichtigung 
 Verfall 121 - 180 Tage 50 % Wertberichtigung 
 Verfall > 181 Tage 100 % Wertberichtigung 

 
2.4. Übrige kurzfristige Forderungen 
In dieser Position werden Forderungen gegenüber Dritten, nahestehenden Organisationen, staatlichen Stellen 
und sonstige kurzfristige Forderungen, die nicht aus einer Leistungserbringung entstanden sind, ausgewiesen. 
Die Bewertung der sonstigen Forderungen erfolgt zu den Grundsätzen von Forderungen aus Lieferungen und 
Leistungen. 

 
2.5. Vorräte und nicht fakturierte Leistungen 
Als Vorräte wird das Verbrauchsmaterial ausgewiesen. Die Lager verfügen in der Regel maximal über einen 
Jahresbedarf. Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungskosten bzw. tieferem Marktwert (Niederstwertprinzip,  
lower of cost or market). Angefangene Arbeiten werden zu Gestehungskosten maximal zum realisierenden 
Marktpreis aktiviert. 

 
2.6. Aktive Rechnungsabgrenzung 
Mittels der Rechnungsabgrenzungen werden periodenübergreifende Geschäftsvorfälle (im Voraus bezahlte 
Aufwendungen, noch nicht erhaltene Erträge) der richtigen Geschäftsperiode zugewiesen. Die Bewertung er-
folgt zum Nominalwert, abzüglich notwendiger Wertberichtigungen. 

 
2.7. Finanzanlagen 
Die Finanzanlagen bestehen aus Wertschriften und Darlehen und dienen der Thesaurierung von nicht unmit-
telbar betriebsnotwendigem Stiftungsvermögen und der mittelfristigen Sicherstellung der Erfüllung des Stif-
tungszwecks. Der Stiftungsrat erlässt Richtlinien für börsenkotierte Finanzanlagen, die Stiftungszweck und 
daraus abgeleitete weitere Rahmenbedingungen und Anlagestrategien festlegen. Der Stiftungsrat überprüft 
das erlassene Reglement für Finanzanlagen jährlich. Finanzielle Mittel aus Fonds werden nur getrennt von 
den Geldern der Stiftung bewirtschaftet, wenn dies bei der Einlage von Dritten auferlegt wird. Die Finanzanla-
gen werden zum Kurs per Bilanzstichtag bewertet. Fehlt ein Kurs, wird der Anschaffungswert abzüglich der 
notwendigen Wertberichtigungen angewendet. Die Fremdwährungsumrechnung erfolgt zum Kurs am Bilanz-
stichtag. 

 
2.8. Beteiligungen 
Als Beteiligungen gelten Anteile am Kapital eines anderen Unternehmens, die langfristig gehalten werden und 
einen massgeblichen Einfluss vermitteln. Beteiligungen dürfen nur erworben werden, wenn sie dem Stiftungs-
zweck dienen. 

 
2.9. Mobile Sachanlagen 
Unter den mobilen Sachanlagen werden die für den laufenden Betrieb notwendigen Mobilien, Geräte, Fahr-
zeuge, IT-Hardware, Maschinen und technische Anlagen ausgewiesen. Sachanlagen werden nur aktiviert, 
wenn der Anschaffungswert CHF 3'000 pro Objekt übersteigt. Die mobilen Sachwerte sind zu Anschaffungs-
werten bzw. tieferem Marktwert abzüglich Abschreibungen und Wertberichtigungen bewertet. Die mobilen 
Sachanlagen werden auf das Ende einer festgesetzten Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Die Nutzungs-
dauer für mobile Sachanlagen beträgt 5 Jahre. Die Anwendung geringerer Abschreibungssätze bedingt den 
Nachweis, dass die Mobilien länger, als hier angegeben, genutzt werden können. 

 
2.10. Immobile Sachanlagen 
Die immobilen Sachanlagen umfassen Grundstücke, Gebäude und Liegenschaften, die für den Stiftungszweck 
genutzt oder als nicht betriebsnotwendige Immobilien (Renditeobjekte, zum Verkauf gehaltene Immobilien) 
gehalten werden. Der Begriff Liegenschaft umfasst Grundstücke und Bauwerke sowie damit fest verbundene 
technische Anlagen. Die Aktivierungsgrenze bei wertvermehrenden Aufwendungen, Sanierungen oder Reno-
vationen beträgt CHF 50'000. 
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Es finden folgende Bewertungsgrundsätze und Nutzungsdauern Anwendung: 

Kategorie Bewertung Nutzungsdauer 

Immobilien, die dem Stiftungs-
zweck dienen 

Anschaffungswert abzüglich 
Abschreibungen 

25 Jahre 

Technische Anlagen Anschaffungswert abzüglich 
Abschreibungen 

10 Jahre 

Nicht betriebsnotwendige Immo-
bilien aus Kauf oder Nachlässen 
(Renditeobjekte) 

Anschaffungswert (Kauf) oder 
Verkehrswert (Nachlass) im 
Zeitpunkt der Übernahme 

25 Jahre 

Zur Veräusserung gehaltene Im-
mobilien aus Nachlässen 

Verkehrswert im Zeitpunkt der 
Übernahme 

Keine Abschreibung (sofern Unter-
halt im werterhaltenden Ausmass) 

Unbebaute Grundstücke Anschaffungswert Keine Abschreibung 

Liegenschaften in Bau Anschaffungswert Keine Abschreibung 
 
2.11. Immaterielle Werte 
Lizenzen und Software werden als immaterielle Werte ausgewiesen. Als Software werden nur Implementie-
rungskosten Dritter aktiviert. Eigenleistungen werden nicht aktiviert. Immaterielle Werte werden nur aktiviert, 
wenn der Anschaffungswert CHF 20'000 je zusammenhängendes EDV-System übersteigt. Die Immateriellen 
Werte sind zu Anschaffungswerten bzw. tieferem Marktwert abzüglich Abschreibungen und Wertberichtigun-
gen bewertet. Die Immateriellen Werte werden auf das Ende einer festgesetzten Nutzungsdauer linear abge-
schrieben. Als Nutzungsdauer für immaterielle Werte gelten 3-8 Jahre. Die Anwendung geringerer Abschrei-
bungssätze bedingt den Nachweis, dass die Anlagen länger, als hier angegeben, genutzt werden können. 

 
2.12. Fondsvermögen 
Gelder aus Fonds, die aufgrund von Auflagen bei der Einlage von Dritten, getrennt von den Geldern der Stif-
tung, bewirtschaftet werden müssen. Die Bewertung der in den Fonds enthaltenen Aktiven und Passiven er-
folgt zu den obenstehenden Grundsätzen. 

 
2.13. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 
Hierbei handelt es sich um noch nicht bezahlte Rechnungen aus Lieferungen und Leistungen von Dritten und 
nahestehenden Organisationen sowie Anzahlungen oder Akontozahlungen für noch nicht abgerechnete Leis-
tungen der Stiftung. Die Bewertung erfolgt zum Nennwert, die Fremdwährungsumrechnungen zum Kurs per 
Bilanzstichtag. 

 
2.14. Kurzfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 
Unter dieser Position werden kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Dritten, nahestehenden Organisa 
tionen, staatlichen Stellen und Vorsorgeeinrichtungen ausgewiesen, für die Zinsen entrichtet werden müssen. 
Als kurzfristig gelten Verbindlichkeiten, die innerhalb der nächsten 12 Monate geschuldet sind. Die Bewertung 
erfolgt zum Nennwert. 

 
2.15. Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten 
Unter dieser Position werden kurzfristige Verbindlichkeiten gegenüber Dritten, nahestehenden Organisatio-
nen, staatlichen Stellen und Vorsorgeeinrichtungen ausgewiesen, für die keine Zinsen entrichtet werden müs-
sen. Als kurzfristig gelten Verbindlichkeiten, die innerhalb der nächsten 12 Monate geschuldet sind. Die Be-
wertung erfolgt zum Nennwert. 

 
2.16. Kurzfristige Rückstellungen 
Rückstellungen sind auf Ereignisse in der Vergangenheit begründete wahrscheinliche Verpflichtungen, deren 
Höhe oder Fälligkeit ungewiss, aber schätzbar ist. Diese Verpflichtungen begründen eine Verbindlichkeit. Als 
kurzfristig werden Rückstellungen ausgewiesen, deren Verwendung voraussichtlich in den nächsten 12 Mo-
naten erfolgt. 
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2.17. Passive Rechnungsabgrenzung 
Mittels der Rechnungsabgrenzungen werden periodenübergreifende Geschäftsvorfälle (noch nicht bezahlte 
Aufwendungen, im Voraus erhaltene Erträge) der richtigen Geschäftsperiode zugewiesen. Die Bewertung er-
folgt zum Nennwert. 

 
2.18. Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 
Unter dieser Position werden langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Dritten (in der Regel Banken und Dar-
lehensgeber) und nahestehenden Organisationen ausgewiesen, für die Zinsen entrichtet werden müssen. Als 
langfristig gelten Verbindlichkeiten mit Fälligkeiten von über 12 Monaten ab Stichtag. Die Bewertung erfolgt 
zum Nennwert. 

 
2.19. Übrige langfristige Verbindlichkeiten 
Unter dieser Position werden langfristige Verbindlichkeiten gegenüber Dritten und nahestehenden Organisa-
tionen ausgewiesen, für die keine Zinsen entrichtet werden müssen. Als langfristig gelten Verbindlichkeiten 
mit Fälligkeiten von über 12 Monaten ab Stichtag. Die Bewertung erfolgt zum Nennwert. 

 
2.20. Rückstellungen 
Rückstellungen sind auf Ereignisse in der Vergangenheit begründete wahrscheinliche Verpflichtungen, deren 
Höhe oder Fälligkeit ungewiss, aber schätzbar ist. Diese Verpflichtungen begründen eine Verbindlichkeit. 

 
2.21. Fondskapital 
Fonds sind zweckbestimmte Mittel, die von Dritten mit speziellen Verpflichtungen zugewendet wurden. Sie 
werden nicht verzinst und sind im Anhang ausgewiesen. Zweckbestimmte Vermögenswerte aus Mitteln des 
Jahresergebnisses oder des freien Kapitals gemäss Beschluss des Stiftungsrats (interne/freie Fonds) stellen 
Mittelausscheidungen des Organisationskapitals dar und werden als Reserven ausgewiesen. Die Fondsmittel 
werden nur gesondert ausgewiesen und sichergestellt, wenn dazu eine explizite Anordnung besteht. Die dar-
aus entstehenden Erträge und Aufwände werden den Fonds zugeschrieben. Die Fondsmittel werden der 
Zweckbestimmung entsprechend verwendet. Die Geschäftsleitung ist verpflichtet, die Einhaltung des Fonds-
zwecks sicherzustellen. Über Zweckänderungen bei objektiver Unmöglichkeit entscheidet, wenn nichts ande-
res vorgeschrieben ist, der Stiftungsrat auf Antrag der Geschäftsleitung im Rahmen des Stiftungszwecks. Da-
bei wird der Wille des Stifters bzw. der Stifterin berücksichtigt. Die Bewertung der in den Fonds enthaltenen 
Aktiven und Passiven erfolgt zu den obenstehenden Grundsätzen. 

 
2.22. Organisationskapital 
Um die Aufgaben der Stiftung trotz des ungesicherten und unregelmässigen Mittelzuflusses erfüllen zu kön-
nen, strebt die Stiftung langfristig ein Organisationskapital an (Stiftungskapital, Reserven und freies Kapital), 
das mindestens den halben und maximal den doppelten Jahresausgaben entspricht. Des Weiteren kommt 
dem Organisationskapital die Aufgabe zur Deckung sämtlicher übriger Risiken zu. Das Organisationskapital 
besteht aus dem eingebrachtem Gründungskapital und den kumulierten Jahresergebnissen seit Gründung. 
Zweckbestimmte Vermögenswerte aus Mitteln des Jahresergebnisses oder des freien Kapitals gemäss Be-
schluss des Stiftungsrats stellen Mittelausscheidungen des Organisationskapitals dar und werden als Reser-
ven ausgewiesen. 

 Grundkapital: Das Grundkapital umfasst die für den Stiftungszweck bei der Gründung eingebrachten Mit-
tel (Kapitalreserven). 

 Gebundenes Kapital: Der Stiftungsrat kann freie Mittel des Organisationskapitals (Ergebnisreserven) 
zweckbestimmten Reserven zuweisen. Die Entnahme erfolgt im Ausmass der Zweckerfüllung oder bei 
Wegfall der Notwendigkeit des gesonderten Ausweises. Entnahmen aus und Auflösungen von Reserve-
positionen erfolgen gemäss Beschluss des Stiftungsrats. 

 Freies Kapital: Als freies Kapital werden nicht zweckbestimmte Ergebnisreserven ausgewiesen. Einlagen 
in und Entnahmen aus dem Freien Kapital bedürfen eines Beschlusses des Stiftungsrats. 
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2.23. Legate und Spendenerträge 
Legate und Spendenerträge werden bei Geldeingang erfasst. 

 
2.24. Erlöse aus Lieferungen und Leistungen 
Der Umsatz wird erfasst, wenn die Höhe der Erlöse verlässlich bestimmt werden kann und es hinreichend 
wahrscheinlich ist, dass der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi wirtschaftlicher Nutzen zufliessen wird. 

 

3. Geldflussrechnung 
 
Die Geldflussrechnung stellt die Veränderung der flüssigen Mittel der Organisation aufgrund von Ein- und 
Auszahlungen aus Betriebstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit während der Berichtsperi-
ode dar. Die Geldflussrechnung wird nach der indirekten Methode mit dem Fonds Netto-flüssige Mittel erstellt 
und orientiert sich hinsichtlich Detailierungsgrad des Ausweises am Rechnungslegungsstandard Swiss GAAP 
FER 21. 

 

4. Rechnung über die Veränderung des Kapitals 
 
Die Rechnung über die Veränderung des Kapitals stellt die Bestände und die Veränderungen der Positionen 
des Fondskapitals und des Organisationskapitals brutto dar. Die Zweckbestimmung der Positionen des Fonds-
kapitals und des gebundenen Organisationkapitals ist anzugeben und wird allenfalls im Anhang erläutert. 
Gleichartige Positionen werden zusammengefasst. 

 

5. Methodik der Aufwandzuweisung (Swiss GAAP FER 21.22) 
 
Die angewendete Methode zur Berechnung des administrativen Aufwandes sowie des Fundraising und allge-
meinen Werbeaufwandes richtet sich nach den Richtlinien der Zewo und basiert auf der Zuweisung aller Kos-
tenstellen der Stiftung nach den vorgegebenen Kriterien. 
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Anmerkungen zu einzelnen Positionen der Bilanz 
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Anmerkungen zu einzelnen Positionen der Betriebsrechnung 
 

 
 

 
 
Im Ausserordentlichen Ertrag sind die finanziellen Effekte resultierend aus dem Einsprache Entscheid der 
ESTV realisiert (Verfügung datiert vom 30. Juli 2020). Der Ertrag setzt sich aus Rückerstattungen (CHF 
1'003'323), Verzugszinsen (CHF 33'343) sowie Auflösungen von Rückstellungen (CHF 51'500) zusammen. 
Im Vorjahr waren mögliche finanzielle Effekte als Eventualforderung ausgewiesen (CHF 1'001'465). 
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Weitere Angaben 
 

 



Jahresrechnung per 31.12.2020 

Stiftung Kinderdorf Pestalozzi, Trogen  21 / 35 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



Jahresrechnung per 31.12.2020 

Stiftung Kinderdorf Pestalozzi, Trogen  22 / 35 

30 Anmerkungen zum Betriebsaufwand 

 
 
Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen 
Die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi führt lediglich die Projekte in der Schweiz selbst durch. Alle übrigen Projekte 
werden in Zusammenarbeit mit Partnerorganisationen durchgeführt. Die Projekt- und Partnerauswahl erfolgt 
nach strengen Kriterien. Die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi evaluiert, koordiniert, begleitet und überwacht 
sämtliche Projekte nach klar definierten Vorgaben und Abläufen. Die finanziellen Beiträge sind als Partner-
zahlungen ausgewiesen. Geschäftsstellen bestehen in Äthiopien, El Salvador, Guatemala, Honduras, Laos, 
Mazedonien, Moldawien, Mosambik, Myanmar, Serbien, Tansania und Thailand. 

 
Nettoausweis von Kurzarbeitsentschädigungen 
Die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi hat im Geschäftsjahr 2020 Kurzarbeitsentschädigungen im Umfang von 
CHF 354'261 (Vorjahr: keine) erhalten. Diese wurden mit dem Personalaufwand verrechnet. 
 
Verbindlichkeiten gegenüber der Personalvorsorge 
Die Mitarbeitenden der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi sind seit 01.01.2019 bei der Swisscanto Vorsorge AG 
versichert. Es bestanden zum 31.12.2020 keine Verbindlichkeiten gegenüber der Swisscanto Vorsorge AG.  

 
Vorsorgeverpflichtungen 
Die Schweizer Mitarbeitenden sind seit dem 01.01.2019 bei der Swisscanto Vorsorge AG für die berufliche 
Vorsorge versichert. Die Vollversicherung bei der AXA Winterthur wurde aufgelöst. Die Versicherung bei der 
Swisscanto Vorsorge AG ist eine teilautonome Lösung. Die Altersguthaben der Versicherten werden am Ka-
pitalmarkt direkt angelegt. Ist die Strategie erfolgreich und wird auf dem Kapital eine ansehnliche Rendite 
erzielt, profitieren auch die Versicherten. Geht die Strategie dagegen nicht auf und verzeichnet die Pensions-
kasse in schlechten Wirtschaftsjahren einen Verlust auf dem investierten Kapital ihrer Versicherten, so muss 
sie die Altersguthaben im Rahmen des BVG-Obligatoriums dennoch mit dem gesetzlichen Mindestzins ver-
zinsen. Dadurch kann die Pensionskasse in Unterdeckung geraten. Das heisst, dass die Pensionskasse nicht 
in der Lage wäre, alle ihre aktuellen und künftigen Verpflichtungen zu erfüllen. In solchen Fällen erlaubt das 
Gesetz die Erhebung von Sanierungsmassnahmen (z.B. Erhebung von zusätzlichen Beiträgen oder Minder-
verzinsung) von den angeschlossenen Unternehmen und deren Versicherten – solange, bis der Deckungsgrad 
wieder bei 100% liegt. 
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Die Finanzierung des beitragsorientierten Vorsorgeplans erfolgt durch Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge, 
wobei sämtliche Beiträge durch eine Anzahlung jeweils Anfang Jahr von der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi 
vorfinanziert werden. Die unter der Position Personalaufwand enthaltenen Aufwendungen für die Vorsorge in 
der Schweiz betragen für das Jahr 2020 CHF 428 421. Im Vorjahr betrugen die Aufwendungen für die Perso-
nalvorsorge CHF 448 259. 

Demzufolge existiert in der Schweiz auch kein wirtschaftlicher Nutzen respektive keine wirtschaftliche Ver-
pflichtung, die nach Swiss GAAP FER 16 zu bilanzieren wäre. Der Arbeitgeberbeitrag wird unverändert als 
Aufwand des Unternehmens aus Vorsorgeverpflichtungen übernommen.  

 
Die Vorsorge der Geschäftsstellen im Ausland erfolgt grundsätzlich mit den jeweiligen landespezifischen, 
staatlichen Vorsorgelösungen. Falls notwendig, werden diese um einzelne, arbeitsrechtlich verankerte, private 
Vorsorgelösungen ergänzt. Daraus entstehen in geringfügigem Umfang bilanzierungspflichtige Verpflichtun-
gen des Arbeitgebers. Aus Wesentlichkeitsgründen wurde auf versicherungsmathematische Gutachten ver-
zichtet. 

 
Entschädigung an die leitenden Organe 
Die gesamten Bezüge (inkl. Spesen) des Stiftungsrats beliefen sich im Jahre 2020 auf CHF 14 000. Im Vorjahr 
betrugen diese Bezüge ebenfalls CHF 14 000. Davon entfallen jeweils CHF 10 000 auf die Präsidentin (Vorjahr 
CHF 10 000) und CHF 4 000 auf den Vizepräsidenten (Vorjahr CHF 4'000). Für die gesamte Geschäftsleitung 
wurden im Jahr 2020 AHV-pflichtige Bruttogehälter im Betrage von CHF 602 726 verbucht. Im Vorjahr beliefen 
sich diese Bezüge auf CHF 727 100.  

 
Erhaltene Naturalleistungen und Rabatte 
Auch im Jahr 2020 konnte die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi von vielen branchenüblichen Sonderkonditionen, 
Naturalleistungen und Rabatten für Non-Profit-Organisationen profitieren. 

 
Ereignisse nach Bilanzstichtag 
Bilanzstichtag ist der 31.12.2020. Es sind keine wesentlichen Ereignisse nach dem Bilanzstichtag bekannt, 
welche die Rechnung 2020 massgeblich beeinflussen könnten. 

 
Risikobeurteilung 
Der Stiftungsrat beurteilt die Unternehmensrisiken im Rahmen einer systematischen Risikobeurteilung. Auf 
dieser Basis werden Massnahmen und Risikomanagement definiert und laufend überwacht. 

 
Stetigkeit 
Die Jahresrechnung wurde stetig nach den Swiss GAAP FER erstellt.  

 
Honorar der Revisionsstelle 
Im Jahr 2020 belasten CHF 29'690 Honoraraufwände an unsere Revisionsstelle die Betriebsrechnung. Der 
gesamte Betrag war für Revisionsdienstleistungen. Im Vorjahr betrugen die Überweisungen CHF 31'100 für 
Revisionsdienstleistungen und CHF 850 für andere Dienstleistungen. 

 
Genehmigung der Jahresrechnung 
Die Jahresrechnung wurde am 28. April 2021 durch den Stiftungsrat der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi  
genehmigt. 



 
 

 
PricewaterhouseCoopers AG, Vadianstrasse 25a/Neumarkt 5, Postfach, 9001 St. Gallen 
Telefon: +41 58 792 72 00, Telefax: +41 58 792 72 10, www.pwc.ch 

PricewaterhouseCoopers AG ist Mitglied eines globalen Netzwerks von rechtlich selbständigen und voneinander unabhängigen Gesellschaften. 

Bericht der Revisionsstelle 
an den Stiftungsrat der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi 

Trogen 

Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 

Als Revisionsstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi bestehend aus Bilanz, 
Betriebsrechnung, Geldflussrechnung, Rechnung über die Veränderung des Kapitals und Anhang (Seiten 5 bis 23) für 
das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft. In Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER 21 unter-
liegen die Angaben im Leistungsbericht (Seiten 26 bis 35) keiner Prüfungspflicht der Revisionsstelle.  

Verantwortung des Stiftungsrates 
Der Stiftungsrat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER, den gesetzlichen 
Vorschriften und der Stiftungsurkunde sowie den Reglementen verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Aus-
gestaltung, Implementierung und Aufrechterhaltung eines internen Kontrollsystems mit Bezug auf die Aufstellung einer 
Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hin-
aus ist der Stiftungsrat für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vor-
nahme angemessener Schätzungen verantwortlich. 

Verantwortung der Revisionsstelle 
Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir ha-
ben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz und den Schweizer Prüfungsstandards vor-
genommen. Nach diesen Standards haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Si-
cherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.  

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in 
der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im 
pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in 
der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der 
Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Um-
ständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit des 
internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewand-
ten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Ge-
samtdarstellung der Jahresrechnung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine aus-
reichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden. 

Prüfungsurteil 
Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2020 abgeschlossene Geschäftsjahr 
ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage in Übereinstimmung 
mit Swiss GAAP FER und entspricht dem schweizerischen Gesetz und der Stiftungsurkunde sowie den Reglementen. 
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Berichterstattung aufgrund weiterer gesetzlicher Vorschriften 

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen an die Zulassung gemäss Revisionsaufsichtsgesetz (RAG) und 
die Unabhängigkeit (Art. 83b Abs. 3 ZGB in Verbindung mit Art. 728 OR) erfüllen und keine mit unserer Unabhängigkeit 
nicht vereinbaren Sachverhalte vorliegen. 

In Übereinstimmung mit Art. 83b Abs. 3 ZGB in Verbindung mit Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR und dem Schweizer Prü-
fungsstandard 890 bestätigen wir, dass ein gemäss den Vorgaben des Stiftungsrates ausgestaltetes internes Kontroll-
system für die Aufstellung der Jahresrechnung existiert. 

Wir empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung zu genehmigen. 

PricewaterhouseCoopers AG 

Beat Inauen Daniela Blapp 

Revisionsexperte 
Leitender Revisor 

 

St. Gallen, 28. April 2021 

Beilage: 

 Jahresrechnung (Bilanz, Betriebsrechnung, Geldflussrechnung, Rechnung über die Veränderung des Kapitals und 
Anhang) 
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Leistungsbericht für das Geschäftsjahr 2020 
 
 
Zweck der Organisation 
 
Programmfokus 
Die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi ist ein Schweizer Kinderhilfswerk, das weltweit das friedliche Zusammen 
leben durch die Stärkung der Kompetenzen und Rechte von Kindern und Jugendlichen fördert. Dies erfolgt 
insbesondere in den Bereichen Grundbildung sowie interkulturelle Bildung und Erziehung. 

 
Zielgruppen 
Die Programme der SKP richten sich auf Kinder und Jugendliche aus verschiedenen kulturellen Kontexten 
aus und beziehen sie aktiv ein.  

Die Programme berücksichtigen das Umfeld von Kindern und Jugendlichen. Erwachsene (Lehrpersonen, El-
tern, Jugendarbeiter etc.) werden wo möglich und sinnvoll ebenfalls einbezogen und in ihren Kompetenzen 
gestärkt, die erforderlich sind, um Kinder und Jugendliche nachhaltig zu unterstützen.  

Kinder und Jugendliche wie auch Erwachsene werden gezielt als Multiplikatoren für interkulturelle Verständi-
gung und ein friedliches Zusammenleben gestärkt.  

 
Strategische Erfolgspositionen 
Die SKP stärkt systematisch ihre wichtigsten strategischen Erfolgspositionen: 

 die SKP als bekanntes und überschaubares Schweizer Hilfswerk mit langer Tradition, das 1946 gegrün-
det wurde; 

 das in der Schweiz einzigartige Kinderdorf Pestalozzi in Trogen, welches das Herz der Stiftung und Zent-
rum der Programme in der Schweiz und der Internationalen Programme ist; 

 die Realisierung der Kinderrechte insbesondere in den Bereichen der Grundbildung und der interkulturel-
len Bildung in sämtlichen Programmen in der ganzen Organisation; 

 die kinderrechtsbasierte Programmgestaltung in den Internationalen Programmen; 
 die Verknüpfung der Programme in der Schweiz und der Internationalen Programme durch den interkul-

turellen Austausch; 
 die einmalige Möglichkeit, die Bildungsprogramme und interkulturellen Austauschprojekte in der einzig-

artigen Kinderdorfanlage durchzuführen. 
 

Geschäftsfelder 
Die zwei Geschäftsfelder der SKP sind Interkultureller Austausch und Entwicklungszusammenarbeit. In diesen 
Geschäftsfeldern werden folgende Programme durchgeführt: 

 Interkultureller Austausch: Bildungsprogramme:  
Schul- und Radioprojekte sowie Interkulturelle Austauschprojekte 

 Entwicklungszusammenarbeit: Programme in vier Regionen: Südosteuropa, Zentralamerika, Ostafrika, 
Südostasien sowie Weiterbildungsangebot Senior Professional Training 
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Organe der Stiftung 
Das oberste Organ der Stiftung Kinderdorf Pestalozzi ist der Stiftungsrat. Er besteht aus Persönlichkeiten aus 
Wirtschaft, Politik und Gesellschaft mit Erfahrung in Pädagogik, sozialer Arbeit, Interkulturalität und Entwick-
lungszusammenarbeit. Der Stiftungsrat wacht über die Einhaltung der Stiftungsziele und des Stiftungszwecks. 
Die maximale Amtsdauer für Stiftungsräte soll in der Regel zwölf Jahre nicht überschreiten. 

 

Mitglieder der Stiftungsorgane sind (Stand 31. Dezember 2020): 

Name Amtszeit 

Rosmarie Quadranti, Illnau, Präsidentin 2015-2026 

Dr. phil. Ivo Bischofberger, Oberegg, Vizepräsident 2011-2020  

Beatrice Heinzen Humbert, Thalwil 2015-2026 

Prof. Dr. Sven Reinecke, St. Gallen 2015-2026 

Prof. Dr. Rolf Gollob, Zürich 2019-2030   

Susann Mösle-Hüppi, St. Gallen 2019-2030   

Corinne Ruckstuhl, Rehetobel 2019-2030   

Ulrich Widmer, Wollerau 2019-2030   

Claudia Fichtner, Trogen  2019-2030   

 
Rosmarie Quadranti, Illnau, Präsidentin 

 Kaufmännische Lehre, Anstellungen im kaufmännischen Bereich (Industrie, Gewerbe, Spital, Schule, 
Polizei) 

 Fraktionspräsidentin BDP 
 Nationalrätin für die BDP Kanton Zürich  
 Mitglied im Büro des Nationalrates 
 Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur NR (WBK-NR)  
 Sicherheitspolitische Kommission NR (SIK) 
 Mitglied Beratende Kommission für internationale Entwicklungszusammenarbeit 
 Mitglied Beirat Schweizerisches Kompetenzzentrum für Menschenrechte (SKMR) 
 Temporäre Arbeitsgruppe Insieme der Geschäftsprüfungskommissionen und der Finanzkommissionen  
 Co-Präsidentin parlamentarische Frauengruppe  
 Präsidentin Verband Kinderbetreuung Schweiz, kibesuisse, Zürich  
 Schulpräsidentin Volketswil 
 Stiftungsrätin Stiftung Schweiz. Privatschulen, Bern  
 Vorstand Zürcher Schulpräsidien  
 Vorstandsmitglied und Vizepräsidentin Verein Prävention und Drogenfragen Zürcher Oberland  
 Vorstandsmitglied, Mitglied Aufnahmekommission und Beirat Kunst- und Sportschule Zürcher Oberland  
 Stiftungsratsmitglied Gen Suisse – Schweizerische Stiftung für verantwortungsvolle Gentechnik, Bern  
 Zentrumratsmitglied Zentrum für Gehör und Sprache, Zürich  
 Vorstandsmitglied Zürich Erneuerbar (Verein für Energieeffizienz und erneuerbare Energien) 
 Stiftungsrätin Zürcher Stiftung für Gefangenen und Entlassenenfürsorge ZSGE 

 
Dr. phil. I Ivo Bischofberger, Oberegg, Vizepräsident 

 Dr. phil.l, Gymnasiallehrer, Studium Geschichte, Germanistik, Englische Literatur und Politologie an den 
Universitäten Zürich und Konstanz 
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 Ständerat (CVP App. I.Rh.) 
 Mitglied der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit SR (SGK-SR) 
 Mitglied der Kommission für Umwelt, Raumplanung und Energie SR (UREK-SR)  
 Mitglied der Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur SR (WBK-SR) 
 Beirat der Fachhochschulen Schweiz (FHS) 
 Mitglied im Aufsichtsgremium Interstaatliche Maturitätsschule für Erwachsene (ISME)  
 Mitglied des Stiftungsrates Schweizer Jugend forscht  
 Mitglied des Stiftungsrates Heinrich-Gebert-Kulturstiftung 
 Mitglied des Stiftungsrates Schweizerische Stiftung für Klinische Krebsforschung 

 

Beatrice Heinzen Humbert, Thalwil  

 Universität Freiburg lic. iur. 
 Rechtsanwaltspatent des Kantons Zürich  
 Partnerin bei HUMBERT HEINZEN LERCH Rechtsanwälte 
 Spezialisierung Familien- und Erbrecht 
 Stiftungsratspräsidentin der Max Hechler Stiftung 
 Mitglied der Haldimann-Stiftung 

 
Prof. Dr. Sven Reinecke, St. Gallen 

 Prof. Dr. 
 Direktor des Instituts für Marketing an der HSG, St. Gallen 
 Titularprofessor für Betriebswirtschaftslehre mit besonderer Berücksichtigung des  
 Marketing an der Universität St. Gallen 
 Leiter des Kompetenzzentrums "Marketing Performance Management" und des langjährigen For-

schungsprogramms "Best Practice in Marketing"  
 Verwaltungsratspräsident der MPM Market Performance Management St. Gallen AG 
 Mitglied im wissenschaftlichen Beirat des Sinus Instituts 
 Ehrenmitglied der Studentenschaft der Universität St. Gallen (HSG) 
 Mitglied des Verwaltungsrats der Genossenschaft Olma Messen St. Gallen 

 

Prof. Dr. Rolf Gollob, Zürich 

 Prof. Dr. h.c. 
 Primarlehrer/Studium Ethnologie/Volkskund/Publizistik an der Universität Zürich 
 Forschung Ethnologie Universität Zürich 
 Dozent an der Pädagogischen Hochschule Zürich, im Bereich der Demokratieerziehung und der interkul-

turellen Pädagogik 
 Gründung Abteilung für Internationale Bildungskooperation (IPE), an der PH Zürich 
 Schweizer Vertretung für Demokratiebildung beim Europarat 
 Mitglied Stiftungsrat Stiftung Dialog (Politische Bildung Schweiz) 

 
Susann Mösle-Hüppi, St. Gallen 

 M.A. in Education and Human Development (George Washington University, Washington DC, USA) 
 Executive MBA in NPO-Management (Universität Fribourg) 
 Seit 2019 selbständig, Partnerin bei berufung-karriere gmbh  
 Bis 2018 Geschäftsleiterin FAU – Fokus Arbeit Umfeld  
 1996 – 2005 Geschäftsführende Präsidentin der Frauenzentrale des Kantons St.Gallen 
 1981- 1996 Heilpädagogin im Heilpädagogischen Dienst St.Gallen-Appenzell-Glarus 
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 Präsidentin Kiran Stiftung Indien, St.Gallen 

 Mitglied Stiftungsrat Villa YoYo, St.Gallen 

 Verschiedenste ehrenamtliche Funktionen in politischen, kirchlichen, sozialen, kulturellen und berufsstän-
dischen Organisationen 

 

Corinne Ruckstuhl, Rehetobel 

 Bachelor in International Management und MBA der HSG St. Gallen 
 Vize CEO INTEGRA Gruppe, Wallisellen  
 CFO ORGU Stiftung, INTEGRA Holding und Immobilien AG, Wallisellen, Schweiz  
 Präsidentin des Verwaltungsrates der Sitek AG, Aquametro Oil & Marine AG sowie Integra Engineering 

India Ltd. 
 Board Member - MBA HSG Women in Business  
 Mitglied in verschiedenen Verwaltungsräten von Familienunternehmen sowie der Familienstiftung  
 Eigentümerin CR Management & Finanz AG,  Dienstleistungsunternehmen in Bereich Unternehmensbe-

ratung  
 Partner – RBcounting GmbH, St. Gallen, Dienstleistungsunternehmen im Bereich Finanzberatung, Buch-

haltung und Treuhand  
 Mitglied des Stiftungsrates, Arbeitnehmervertretung, Integra Personalvorsorgestiftung, Wallisellen  

 

Ulrich Widmer, Wollerau 

 Lehre als Tiefbau- und Eisenbetonzeichner 
 Studium als Bauingenieur HTL 
 Intensivstudium KMU / HSG 
 Leiter Ingenieurbüro Wieser in Teufen / AR 
 Regierungsrat von Appenzell Ausserrhoden, Vorsteher der Bau-, Umwelt- und Energiedirektion 
 Dozent an der Ingenieurschule St. Gallen (HTL) sowie der Höheren Wirtschafts- und Verwaltungsschule 

(HWV) St. Gallen: Grundbau und Bodenmechanik / Spannungsfeld Ökonomie-Ökologie/Nachhaltigkeit  
 Direktor des Bundesamtes für Raumplanung, Bern 
 Verwaltungsrat EMS-CHEMIE HOLDING AG, Domat/Ems 
 Unternehmensbereichsleiter Baustoffe KIBAG Holding AG, Zürich 
 COO KIBAG Holding AG, Zürich 
 Verwaltungsrat EMS-CHEMIE HOLDING AG, Domat/Ems 
 Verwaltungsrat Optiprint AG, Berneck 
 Verschiedene Verwaltungsratsmandate im Zusammenhang mit KIBAG 
 Stiftungsrat der Appenzellischen Gemeinnützigen Gesellschaft, AGG, Appenzell 

 

Claudia Fichtner, Trogen 

 Studium der Wirtschaftswissenschaft mit den Schwerpunkten Marketing und Sozialpsychologie 
 Langjährige Erfahrung in Marketing und Pricing-Business bei einer weltweit tätigen Unternehmensbera-

tung  
 Leiterin für Innovation und Lösungen bei Post CH AG, Bereich PostMail 
 Seit 2008 selbständig mit Fichtner Consulting GmbH, Beratung für Strategieentwicklung  
 Geschäftsführerin von Curaviva Thurgau 
 Präsidentin der Betriebskommission des Wohn- und Pflegeheims Boden, Trogen AR 
 Kerngruppe Entwicklung Altersleitbild Speicher und Trogen, AR 
 Coach und Juror bei Start Social, Hilfe für Helfer unter der Schirmherrschaft von Angela Merkel 
 Marketing und Vertrieb vom Atelier Diversis, Webshop einer Behindertenwerkstatt in Rumänien 
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 Erfahrung in Leitung von strategischen Projekten in verschiedenen Branchen und unterschiedlichen Ziel-
setzungen 

 
Geschäftsleitung  
Die Geschäftsleitung trägt die operative Verantwortung für die Arbeit der Stiftung. In der Geschäftsleitung sind 
alle Departemente der Stiftung vertreten.  Stand 31.12.2020 

Mitglieder der Geschäftsleitung sind (Stand 31. Dezember 2020): 

 Martin Bachofner, Vorsitzender 
 Daniel Ambord, Leiter Zentrale Dienste 
 Damian Zimmermann, Leiter Programme Schweiz 
 Miriam Zampatti, Leiterin Internationale Programme 
 Katharina Von Allmen, Leiterin Marketing & Kommunikation 

 
Revisionsstelle  
PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen 

 

Organigramm  
Die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi ist in fünf Departemente gegliedert: Direktion, Programme Schweiz, Inter-
nationale Programme, Marketing & Kommunikation, Zentrale Dienste. Das Organigramm finden Sie auf: 
www.pestalozzi.ch 
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Erbrachte Leistungen 
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Zertifizierung 2020 
 

 

 
 

Die Stiftung ZEWO verleiht gemeinnützigen Organisationen, die ihre vorgegebenen Prüfkriterien erfüllen, ein 
Gütesiegel. Es steht für den gewissenhaften Umgang mit Spenden und bietet Orientierungshilfe, um Spenden 
sammelnde Organisationen zu beurteilen. 

Die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi ist seit 1953 ZEWO-zertifiziert und stellt sich laufend den Überprüfungen, 
um die Erfüllung der Auflagen nachweisen zu können. Im Jahr 2018 habe wir uns nach den neuesten Stan-
dards der ZEWO der Rezertifizierung gestellt und die Einhaltung aller Vorgaben kontrollieren lassen. Das 
Ergebnis bestätigt, dass wir für zweckbestimmten, wirtschaftlichen und wirksamen Einsatz von Spenden, für 
transparente Information, aussagekräftige Rechnungslegung, unabhängige und zweckmässige Kontrollstruk-
turen sowie aufrichtige Kommunikation und faire Mittelbeschaffung garantieren. 

Im gleichen Zusammenhang betreiben wir ein internes Qualitäts- und Managementsystem, welches sich die 
Kundenbedürfnisse und -zufriedenheit, die Prozessorientierung sowie die kontinuierliche Verbesserung des 
Systems zum Ziel gesetzt hat. 
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